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L A N D R A T S A M T  A I C H A C H - F R I E D B E R G  
 
 
 

AL/SG: Abt. 1 - Zentrale Angelegenheiten, 
Kreisentwicklung, Beteiligungen 

Aktenzeichen:  

Aichach, den 04.05.2026 
 

S i t z u n g s v o r l a g e    

 

Drucksache: 1/008/2026 - öffentlich - 

 
Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Kreistag 11.05.2026   

 
 
Betreff: 
 

Geschäftsordnung für den Kreistag Aichach-Friedberg 2026 - 2032;  
Entscheidung über das weitere Vorgehen beim "papierlosen Sitzungsdienst" 

 
 
Anlagen 
 
  

--   

 
 
Hinweis auf frühere Beratungen und Beschlüsse: 
 

--- 
 
 

 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 

1. Gesamtkosten:        
    Mittel stehen zur Verfügung   Verwaltungshaushalt  
    Mittel stehen nicht zur Verfügung   Vermögenshaushalt 

2. Deckungsvorschlag: 
      

3. Folgekosten:       
    Personalkosten:       
    Sach- und Unterhaltskosten:       
    Finanzierungskosten:       
    Sonstiges:       
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Sachverhalt: 
 
In der Amtsperiode 2020 - 2026 wurde das Ratsinformationssystem bereits von allen Mitgliedern 
des Kreistages genutzt. Es dient dazu, den Kreisrätinnen und Kreisräten Einladungen, Sitzungsun-
terlagen (ausgenommen Tischvorlagen) sowie weitere Dokumente in digitaler Form zur Verfügung 
stellen zu können. 
Die Nutzung des Ratsinformationssystems hat sich sehr bewährt und bietet viele Vorteile: 

- Sitzungsunterlagen stehen den Mitgliedern des Kreistages schneller zur Verfügung 
- Papierverbrauch wird deutlich reduziert 
- keine Portokosten 
- Sitzungsvorlagen könne in der dazugehörigen Mandatos-App direkt digital bearbeitet wer-

den 
 
Die Nutzung des Ratsinformationssystems soll deshalb auch für die Amtsperiode 2026 – 2032 
fortgeführt werden. Ein Versand der Sitzungsunterlagen per Post wird nicht mehr erfolgen. 
 
Mit Schreiben vom 15.04.2026 wurden die Kreisrätinnen und Kreisräte bereits über das Ratsinfor-
mationssystem informiert und um Unterzeichnung der Datenschutzbelehrung gebeten. Es liegen 
bis zur Fertigstellung der Sitzungsvorlage leider noch nicht alle Rückmeldungen der Mitglieder des 
Kreistages vor. 
 
Für die Nutzung des Ratsinformationssystems besteht die Möglichkeit, ein neues Tablet mit SIM-
Kartenslot zur Verfügung gestellt zu bekommen. Dies schließt eine Erstinstallation durch das Land-
ratsamt mit ein. Für diese Variante haben sich aktuell 15 Kreisrätinnen und Kreisräte entschieden 
(Stand 05.05.2026). 
 
Alternativ dazu, können geeignete private Endgeräte genutzt werden. In diesem Fall sollen die 
Kreisrätinnen und Kreisräte zum Juni jeden Jahres eine Technikpauschale in Höhe von 80,00 € 
erhalten, um sich die notwendige technische Ausstattung individuell vorhalten zu können. Die Aus-
zahlung erfolgt mit der Sitzungsgeldabrechnung. In diesem Fall wird Unterstützung bei der Erstin-
stallation und Einrichtung der Mandatos-App angeboten; ein darüber hinaus gehender Gerätesup-
port durch das Landratsamt kann nicht erfolgen. Für diese Variante haben sich aktuell 38 Kreisrä-
tinnen und Kreisräte entschieden (Stand 05.05.2026). 
 
Sollte ein Mitglied des Kreistages bereits zu einem früheren Zeitpunkt aus dem Kreistag ausschei-
den, ist das Tablet zurückzugeben oder zu einem von der Verwaltung festgelegten Restwert abzu-
lösen. Die bereits ausgezahlten Technikpauschalen müssen nicht zurückgezahlt werden. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Der Kreistag stimmt der Fortführung des in der Wahlperiode 2020 - 2026 praktizierten 

papierlosen Sitzungsdienstes zu. 
 
2. Die Verwaltung wird beauftragt, entweder 

 
a) die Beschaffung von mobilen Endgeräten für die Mitglieder des Kreistages zum Zwe-
cke des papierlosen Sitzungsdienstes in die Wege zu leiten. Die Geräte bleiben im Ei-
gentum des Landkreises Aichach-Friedberg. Scheidet ein Mitglied aus dem Kreistag 
aus, so hat es das Gerät zurückzugeben oder die Möglichkeit, es zu einem von der Ver-
waltung festzulegenden Restwert abzulösen, oder 
 
b) die Zahlung der jährlichen Technikpauschale zum Juni jeden Jahres entsprechend 
der Höhe in der Entschädigungssatzung (derzeit 80,00 €) auszuzahlen. 

 
 
 
Georg Großhauser  
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